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GED-2017/HCM 
Impfungen für Angehörige der Gesundheitsberufe 

Dienstanweisung (Aktualisierung)      Wien, 02.10.2017 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

1. Einleitung 

Der KAV ist aufgrund des Behandlungsvertrages verpflichtet, die PatientInnen vor vermeidbaren Ge-
fährdungen zu schützen. 

Wenn PatientInnen von MitarbeiterInnen mit durch Impfung vermeidbaren Erkrankungen angesteckt 
werden, stellt dies insbesondere im Hinblick auf verletzliche PatientInnengruppen (z.B. Kinder, 
Schwangere, Immungeschwächte) eine Verletzung der Verpflichtungen aus dem Behandlungsvertrag 
dar. Eine Schädigung, die aus einer solchen Ansteckung resultiert, kann für den KAV haftungsrechtli-
che Konsequenzen nach sich ziehen. 

Darüber hinaus sind Impfungen ein wichtiger Schutz für MitarbeiterInnen, die in ihrem Arbeitsalltag 
häufig mit infektiösen PatientInnen in Berührung kommen. 

2. Ziel 

Entsprechend dem Österreichischen Impfplan für Gesundheitspersonal soll im KAV bei allen neu ein-
tretenden Angehörigen der Gesundheitsberufe der Impfschutz vor bzw. die Immunität gegen folgende 
Erkrankungen sichergestellt werden: 

 Diphterie 

 Poliomyelitis 

 Pertussis 

 Masern 

 Mumps 

 Röteln 

 Varizellen 

 Hepatitis B 

3. Immunitätsnachweis 

Alle Angehörigen der Gesundheitsberufe (s. Punkt 4), die sich im Aufnahmeprozess in den KAV befin-
den, haben ihren Impfschutz bzw. ihre Immunität mittels ärztlichem Attest unter Verwendung des For-
mulars im Anhang (s. Punkt 5) nachzuweisen. 

Die Abteilungen Personal der Dienststellen dürfen die Aufnahme von Angehörigen der Gesundheits-
berufe nur nach Beibringung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Attests einleiten. 

Auch Auszubildende (StudentInnen, SchülerInnen, etc.) und PraktikantInnen dürfen nur nach Beibrin-
gung des Attests im KAV tätig werden. 
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Bei gesundheitsberuflichen Studiengängen und Ausbildungen an KAV-Einrichtungen ist das Attest 
schon vor Beginn des Studiums bzw. der Ausbildung beizubringen und in der Ausbildungseinrichtung 
aufzubewahren. 

Atteste, die vor Aufnahme einer Ausbildung, eines Studiums oder eines Praktikums beigebracht wer-
den, werden bis zu fünf Jahre nach Beendigung der Ausbildung, des Studiums oder des Praktikums 
auch für die Aufnahme in den KAV anerkannt. 

4. Verweise 

 Impfungen für MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens, September 2012, Bundesministerium 
für Gesundheit 

 Impfungen des Gesundheitspersonals - Rechtliche Aspekte, April 2016, Bundesministerium für 
Gesundheit 

 Gesundheitsberufe in Österreich, Jänner 2017, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

5. Anhang 

 Formular „Immunitätsnachweis für Angehörige der Gesundheitsberufe im Wiener KAV“ 

 

Diese Dienstanweisung tritt am 01.11.2017 in Kraft. Sie ist allen betroffenen MitarbeiterInnen zur 
Kenntnis zu bringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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